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MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER 

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Verwaltungsgesellschaft ALLIANZ GLOBAL 

INVESTORS GmbH beschlossen hat, im Verkaufsprospekt des FCP Allianz Euro Oblig Court Terme 

ISR folgenden Hinweis aufzunehmen: Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre OGA unterliegen keinem 

Mindestbetrag für die Erstzeichnung der Anteile der Klassen IC und/oder D: FR0010914572 und WC: 

FR0013309218.   

Die übrigen Merkmale des OGA bleiben unverändert.  

Diese Änderungen verändern das Risiko-Rendite-Profil Ihres Fonds nicht und stellen keine Änderung 

dar, die der Genehmigung der französischen Finanzaufsicht (Autorité des marchés financiers, „AMF“) 

unterliegt.  

Es sind keine spezifischen Maßnahmen Ihrerseits erforderlich. 

Die aufsichtsrechtlichen Unterlagen des OGA werden entsprechend ab dem 19. Juni 2026 aktualisiert. 

Weitere Informationen zu den Merkmalen dieser Änderung entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt 

und dem Basisinformationsblatt des Fonds. Diese Dokumente stehen Ihnen am eingetragenen Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft, bei Allianz Global Investors, Zweigniederlassung Frankreich, oder auf der 

Website (https://fr.allianzgi.com) zur Verfügung.  

 

 

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder 

Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die französischsprachige 

Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden 

Rechtsordnung verstößt. 
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